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Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher e. V.

Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete 

AKuFF
BEITRITTSERKLÄRUNG

—
Unterzeichnete(r) 
Name:...................................................................Mädchenname.................................................
Ort, Tag, Monat, Jahr der Geburt:.............................................................................................
Beruf:…………………………………………………………………………………………..

Name der Mutter:………………………………………………………………………………
Wohnort: .....................................................................................................................................
Telefonnummer:……………………………..(Arbeitsplatz)…………………………….……...

Handy:…………………………………….. 

E-Mail: ........................................................................................................................................
Ich beantrage die Mitgliedschaft im Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher.

Ich erkläre, daß ich die Verordnungen der Vereinssatzung akzeptiere.
Ich bin mit der möglichen Verwendung meiner oben angegebenen Daten, sowie der Listen über die von mir geforschten Familiennamen, Ortschaften, Forschungshilfsmaterialen und Werke in den Veröffentlichungen, Verzeichnisse (Periodik, Homepage, usw.) des Vereins und im Mitgliederverzeichnis von AKdFF einverstanden.
Gegeben am............................................. 


.......................................................

Unterschrift
Bitte schicken Sie diese Erklärung auf dem Postweg an folgende Adresse:

AKuFF
6500 Baja, Petőfi S. u. 56.

3.§

Mitgliedschaft im Verein
(1) Zum Mitglied des Vereins kann sein, wer mit einer unterzeichneten Beitrittserklärung um die Aufnahme unter die Vereinsmitglieder ansucht und die Verordnungen der Satzung annimmt.

(2) Die Aufnahme des Mitgliedes passiert mit der Annahme der Beitrittserklärung. Zur Annahme der Erklärung ist der Vorstand berechtigt.
(3) Der Entstehungstermin des Mitgliedsverhältnisses ist für die gründenden Mitglieder die Gründungsversammlung, sonst die Annahme der Mitgliedschaft.

(4) Zur Wahl eines Ehrenmitgliedes ist die Mitgliederversammlung berechtigt. Ein jedes Mitglied kann Ehrenmitglied zur Wahl präsentieren.

§ 4.

Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Das Vereinsmitglied 

a) kann an den Tätigkeiten und an den Veranstaltungen des Vereins teilnehmen, sich in der Mitgliederversammlung zu Wort melden, Anträge stellen, Meinungen äußern und an der Entscheidung teilnehmen

b) verfügt bei der Besetzung der Vereinsämter über das Wahlrecht und kann für Ämter gewählt werden
c) hat freien Zugang auf Daten und Hilfsmaterialen.

(2) Das Vereinsmitglied ist verpflichtet

a) die Vorschriften der Satzung zu befolgen und das Erreichen der festgesetzten Zwecke zu fördern

b) die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes zu vollziehen

c) den Jahresbeitrag rechtzeitig zu bezahlen

d) seine Forschungsergebnisse dem Verein zur Verfügung zu stellen

(3) Das Ehrenmitglied kann an den Mitgliederversammlungen des Vereins mit beratender 

Funktion teilnehmen, ist aber in die Vereinsämter nicht wählbar; er ist berechtigt die kostenlosen Publikationen des Vereins zu erhalten und hat das Recht auf Ermäßigungen, die den Mitgliedern zustehen. Das Ehrenmitglied ist nicht beitragspflichtig.

(4) Der Verein erstattet den Amtsträgern und den Mitgliedern, die zu einer konkreten Arbeit aufgefordert wurden, die Kosten die während ihrer, im Verein geleisteten Tätigkeiten angefallen sind (z.B.: Fahrtkosten, Quartier, Tagegeld usw.)

§ 5.

Erlöschen des Mitgliedsverhältnisses

(1) Das Mitgliedsverhältnis wird gelöscht durch

a) Austritt

b) Ausschluß

c) Tod

(2) Ein jedes Mitglied kann mit einer schriftlichen Erklärung an den Vorstand aus dem Verein austreten

(3) Ein Mitglied, das seine zwei nacheinander folgenden Jahresbeiträge, auch nach schriftlicher Aufforderung, nicht bezahlt, kann mit einem Vorstandsbeschluß ausgeschlossen werden.

(4) Ein Mitglied das ein Verbrechen begeht, dem Verein absichtlich Schaden verursacht, unehrlich oder wider die Interessen des Vereins handelt, kann – wenn es kein Gerichtsurteil gibt – nach der Feststellung dieser Tatsachen auf einem aufgrund der Disziplinarordnung gehaltenen Disziplinarverfahren ausgeschlossen werden.

(5) Gegen den Ausschlußbeschluß ist binnen 15 Tagen von der Mitteilung ein Widerspruch zuläßig. Über den Widerspruch wird – nach der Vorstellung des Vorstandes – von der Mitgliederversammlung bei der nächsten Tagung entschieden.

Der Jahresbeitrag ist Ft 3.600,-, der bis zum 30. Juni zu leisten ist.

Bitte geben Sie die von Ihnen geforschten Familiennamen (Vorfahren, Verwandten usw.) und die dazu gehörende Ortschaften (heutiger offizieller Name, früherer Name, Landeszeichen – Postleitzahl) in der unten folgenden Tabelle an.

	Geforschten Familiennamen
	Geforschte Ortschaften

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Bitte teilen Sie uns mit, mit welchen Hilfsmaterialen zur Forschung sie verfügen (Mikrofilme, Matrikelnkopien, Steuerlisten usw.):

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..










(auf extra Blatt fortsetzbar)
Informieren Sie uns bitte, ob Sie die Bearbeitung von Kirchenbüchern oder Ortsgeschichte von einzelnen Ortschaften vorhaben (Ortssippenbuch, Familienbuch, Heimatbuch usw.), bzw. geben Sie bitte die Titel der Werke, die sie schon geschrieben oder ausgegeben haben bzw. ausgeben möchten:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Bitte schreiben Sie alle fachliteraturische Werke bezüglich der Familienforschung (Genealogie, Familienbücher, Familienchroniken, Ortsgeschichte, Geschichte des Donauschwabentums, Wappen-, Siegel- Diplomkunde, Schematismen, Archontologien usw.) die Sie besitzen, nach Verfasser, Titel, Ort und Jahr der Ausgabe zusammen. Mit dieser Liste möchten wir unsere Datenbank über die Fachliteratur, die im Besitz unserer Mitglieder sind, ständig erweitern, damit diese Materialen für unsere Mitglieder besser zugänglich sind. 

